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Prüfungen und 
Abschlussvielfalt II

Alle Angaben ohne Gewähr!



Lux. Bildungsgang mit 
dt. mittlerem Bildungsabschluss

MBA-Abschluss und Übergänge



Stundentafel Klassen 10-12 (B-Zweig)



Mittlerer Bildungsabschluss
(MBA)

Abschlussprüfung



Abschlussprüfung: Mittlerer Bildungsabschluss (MBA), 
(am Ende der Klassenstufe 10)

Verpflichtende Teilnahme  an der zentralen Abschlussprüfung des mittleren 
Bildungsabschlusses

Bildung Vornoten:

o Noten des Jahreszeugnisses 9, des Halbjahreszeugnisses 10 und Note für 
das 2. Halbjahr 10 in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und
den übrigen allgemein bildenden Fächern

o Noten des Halbjahreszeugnisses 10 und Note für das 2. Halbjahr 10 in den 
fachbezogenen Fächern



Schriftlicher Teil des MBA (25.05. – 31.05.2022)

Als Prüfungsaufgaben sind zu bearbeiten:

Deutsch: 25.05.2022

→ drei zur Wahl stehende Themen                          

(Bearbeitungszeit: 4 Zeitstunden)

Mathematik: 30.05.2022

→ ein Pflichtteil sowie ein Wahlteil

(Bearbeitungszeit: 3 Zeitstunden)

Französisch: 31.05.2022

→ Hörverstehen, Leseverstehen,

ein Brief (lettre dirigée) 

sowie ein Sprachbausteintest             

(Bearbeitungszeit: 2 ½ Zeitstunden)

Fächergruppe I: Deutsch, Französisch, Mathematik



Mündliche Prüfung MBA

mindestens eine mündliche Prüfung
→ alle Fächer/ Fachbereiche (Fächergruppe II)
(Ausnahme die bereits schriftlich geprüften Fächer und das Fach Sport)

max. 2 weitere freiwillige Prüfungen möglich

Dauer: 15 Minuten



Besondere mündliche Prüfungen

Die mündliche Prüfung in einer Fremdsprache wird grundsätzlich in einer 
Gruppe von 2 Schülern durchgeführt.

Eine mündliche Prüfung mit praktischen Elementen kann in einer Gruppe 
von bis zu 4 Schülern durchgeführt werden.

Eine besondere Lernleistung kann in einer Gruppe von bis zu 3 Schülern 
erbracht werden.

In allen anderen Fällen werden die Schüler einzeln geprüft.



Zuerkennung des mittleren 
Bildungsabschlusses im B-Zweig

Zuerkennung des mittleren Bildungsabschlusses, wenn in allen Fächern mindestens 
04 Notenpunkte erreicht wurden.

In einem Fach der Fächergruppe I kann eine Minderleistung ausgeglichen werden:

Voraussetzung: Durchschnittspunktzahl von mindestens 04 Notenpunkten in den 
Fächern der Fächergruppe I.

• Beispiel:     Deutsch         05
Mathematik 05
Französisch   02                  Rechnung: 05 + 05 + 02 = 12 → 12 ÷ 3= 04



Zuerkennung des mittleren Bildungsabschlusses

Eine von 00 verschiedene Minderleistung in einem Fach der Fächergruppe I 
und eine weitere von 00 verschiedene Minderleistung in einem Fach der 
Fächergruppe II können ausgeglichen werden:

• Voraussetzung: Durchschnittspunktzahl von mindestens 05 Notenpunkten in 
allen Fächern (Fächergruppe I und II) und Durchschnittspunktzahl von 
mindestens 04 Notenpunkten in den Fächern der Fächergruppe I.



Beispiel



Zuerkennung des mittleren Bildungsabschlusses

Zwei Minderleistungen in den Fächern der Fächergruppe II, von denen 
höchstens eine mit 00 Notenpunkten bewertet wurde, können ausgeglichen 
werden:

• Voraussetzung: Durchschnittspunktzahl von mindestens 05 Notenunkten in 
allen Fächern.



Beispiel

Deutsch 05
Mathematik 05                  
Französisch 04
Englisch 05
Chemie/Physik 08
Religion/Ethik 08
Sport 10 65÷13 = 05
Bürokommunikation 01
Rechnungswesen 04
VWL 05
BWL 06
Informatik 04
Recht 00



Übergang in die 
Klassenstufe 11 

der Division administrative 
et commerciale



jetzt gilt: 60 Punkte–System in der Bewertung

Voraussetzungen:

Bestehen der MBA-Prüfung

in allen Fächern mindestens 30 Punkte (lux. Bewertungssystem) 

Kompensation

Übergang in 11 nicht möglich: Anzahl der mangelhaften Noten mehr als 2 oder 
MBA-Prüfung nicht bestanden

Übergang in die Klassenstufe 11B



Deutsch, Rechnungswesen (Compt.) und VWL (EcoPo) können nicht
kompensiert werden.

Mangelhafte Noten dürfen nur kompensiert werden, wenn die Punkte 
zwischen 29 und 20 liegen. 

Noten unter 20 Punkten können nicht kompensiert werden.

Kompensation (Ausgleichsregelung)
jetzt gilt: 60 Punkte–System in der Bewertung



Um max. zwei Fächer mit Minderleistungen kompensieren zu können, 
muss man einen Notenjahresdurchschnitt (moyenne annuelle) von
38 Punkten oder mehr haben.

Hat man einen Notenjahresdurchschnitt zwischen 36 und 37,
kann man ein Fach kompensieren. 

Ist die Jahresdurchschnittsnote unter 36 Punkten, kann man nicht kompensieren. 

Kompensation (Ausgleichsregelung)
jetzt gilt: 60 Punkte–System in der Bewertung



bei mehr als zwei Minderleistungen oder dem nicht erforderlichen 
Jahresdurchschnitt muss man eine sogenannte „Travail de vacances“ schreiben

Ferienarbeit besteht aus einem Portfolio, mit den zu wiederholenden Themen, 
die der Lehrer festlegt und die man vor den Ferien mitgeteilt bekommt 

Abgabe der „Travail de vacances“ am Schuljahresanfang

basierend auf dem Portfolio schreibt man eine Leistungsüberprüfung 

Welche Folgen entstehen, wenn 
eine Kompensation nicht möglich ist?



Übergang von 10 B nach 10 G



Fächer Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch Punktsumme von 
mindestens 38 Notenpunkten (= 161  Punkte im lux. Bewertungssystem), davon 
keine Leistung mit weniger als 04 Notenpunkten (= 30 Punkte im lux. 
Bewertungssystem)

In den übrigen  Fächern müssen die Schüler eine Punktsumme von mindestens 
61 Notenpunkten erreichen (= 316 Punkte im lux. Bewertungssystem), wobei 
nicht mehr als in einem dieser Fächer die Leistung mit weniger als 04 
Notenpunkten (= 30 Punkte im lux. Bewertungssystem), bewertet sein darf.

Übergang von 10 B nach 10 G
15 Punkte-System und 60 Punkte-System



BeSt-Team (Berufs- und Studienorientierung)

8 Lehrer*innen stehen zur Beratung bereit

Sprechzeiten/Zuständigkeitsbereiche werden zeitnah veröffentlicht und über 
unsere Website bekanntgegeben

Beratungswunsch/Fragen an best@schengenlyzeum.eu

Erziehungsberechtigte sind zu allen Gesprächen herzlich willkommen!

mailto:best@schengenlyzeum.eu


Weitere Informationen:
WWW.SCHENGENLYZEUM.DE

FRAGEN?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


